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BEKANNTMACHUNGEN

KONTAKTREDUZIERENDE MASSNAHMEN 
ZUR BEGRENZUNG DER AUSBREITUNG DES 
CORONAVIRUS
Nach § 28 Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutz-
gesetz - IfSG) vom 20. Juli 2000 (Bundesgesetzblatt I - BGBl. I 
- Seite 1045) in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 
(Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
- GV.NRW. - Seite 602) in den zurzeit geltenden Fassungen erlässt 
der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld nachstehende

 Allgemeinverfügung.

Die Allgemeinverfügung vom 17.03.2020 (Krefelder Amtsblatt Nr. 
11a vom 17.03.2020 Seite 74 f.) wird aufgehoben.

Auf Weisung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) vom 15. und 
17.03.2020 wird bis zum 19.04.2020 angeordnet:

1. Reiserückkehrern aus Risikogebieten nach RKI-Klassifizie-
rung ist es für den Zeitraum von 14 Tagen nach Aufenthalt 
verboten, folgende Bereiche zu betreten:

 a) Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, 
Kindertagespflegestellen, Heilpädagogische Kindertages-
einrichtungen, „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“, 
Schulen und Heime, in denen überwiegend minderjährige 
Personen betreut werden) sowie betriebserlaubte Einrich-
tungen nach § 45 SGB VIII (stationäre Erziehungshilfe)

 b) Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtun-
gen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare 
medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, 
Tageskliniken

 c) stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliede-
rungshilfe, besondere Wohnformen des SGB IX sowie 
ähnliche Einrichtungen

 d) Berufsschulen

 e) Hochschulen

2. Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 
sowie für stationäre Einrichtungen der Pflege und der Einglie-
derungshilfe, besondere Wohnformen im Sinne des SGB IX 
sowie ähnliche Einrichtungen haben

 • Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Corona-
Viren zu erschweren, Patienten und Personal zu schützen 
und persönliche Schutzausrüstung einzusparen.

 • Besuchsverbote oder restriktive Einschränkungen der Besu-
che auszusprechen; maximal ist aber ein registrierter Besu-
cher pro Bewohner/ Patient pro Tag mit Schutzmaßnahmen 
und mit Hygieneunterweisung zuzulassen. Aus-genommen 
davon sind medizinisch oder ethisch-sozial angezeigte Be-
suche (z. B. Kinderstationen, Palliativpatienten).

 • Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängli-
che Einrichtungen für Patienten und Besucher zu schließen.

 • sämtliche öffentlichen Veranstaltungen wie Vorträge, Le-
sungen, Informationsveranstaltungen etc. zu unterlassen.

3. Folgende Einrichtungen, Begegnungsstätten und Angebote 
sind zu schließen beziehungsweise einzustellen:

 • Alle Restaurants, Speisegaststätten, Kneipen, Cafés, 
Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Opern- und Konzert-
häuser, Kinos, Museen und ähnliche Einrichtungen un-
abhängig von der jeweiligen Trägerschaft oder von Eigen-
tumsverhältnissen. 

  Die Abgabe von Speisen zum Mitnehmen ist dann zuläs-
sig, wenn ein Sicherheitsabstand zwischen anwesenden 
Personen von mindestens zwei Metern eingehalten wird. 
Die Auslieferung von Speisen ist jederzeit zulässig.

 • Alle Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks und 
Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), 
Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen

 • Alle Fitness-Studios, Schwimmbäder und sogenannte 
„Spaßbäder“, Saunen und ähnliche Einrichtungen

 • Spiel- und Bolzplätze

 • Alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in 
sonstigen öffentlichen und privaten außerschulischen 
Bildungseinrichtungen

 • Reisebusreisen

 • Jeglicher Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und pri-
vaten Sportanlagen sowie alle Zusammenkünfte in Sport-
vereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen

 • Spielhallen, Spielbanken, Wettbüros und ähnliche Ein-
richtungen

 • Gleiches gilt für Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche 
  Einrichtungen sowie die Ausübung der Prostitution im Übrigen

4. Der Zugang zu Angeboten der nachstehenden Einrichtungen 
ist zu beschränken und nur unter strengen Auflagen sowohl 
für den Innen- als auch den Außenbereich (Besucherregist-
rierung mit Kontaktdaten, Reglementierung der Besucher-
zahl, Vorgaben für Mindestabstände zwischen Tischen von 
2 Metern, Hygienemaßnahmen, Aushänge mit Hinweisen zur 
richtigen Hygienemaßnahmen etc.) zu gestatten:

 a) Bibliotheken außer Bibliotheken an Hochschulen und

 b) Mensen sowie Hotels für die Bewirtung von Übernach-
tungsgästen
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5. Alle anderen Verkaufsstellen des Einzelhandels sind zu 

schließen. NICHT zu schließen ist der Einzelhandel für Lebens-
mittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränke-
märkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, 
Banken und Sparkassen, PoststeIlen, Frisöre, Reinigungen, 
Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und 
Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Dienstleister und 
Handwerker können ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen.

6. Der Zugang zu Einkaufszentren, „shopping-malls“ oder „fac-
tory outlets“ und vergleichbaren Einrichtungen ist nur gestat-
tet, wenn sich dort nicht zu schließende Einrichtungen nach 
Nummer 5 Satz 1 befinden, und nur zu dem Zweck, diese Ein-
richtungen aufzusuchen.

7. Geschäften des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochen-
märkte, Abhol- und Lieferdiensten, Apotheken sowie Ge-
schäften des Großhandels ist auch die Öffnung an Sonn- und 
Feiertagen von 13 bis 18 Uhr gestattet; dies gilt nicht für Kar-
freitag, Ostersonntag und Ostermontag.

8. Sämtliche Verkaufsstellen im Sinne des Ladenöffnungsgeset-
zes haben die erforderlichen Maßnahmen zur Hygiene, zur 
Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlan-
gen zu treffen.

9. Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sind un-
tersagt.

10. Alle öffentlichen Veranstaltungen sind untersagt. Das schließt 
grundsätzlich auch Verbote für Versammlungen unter freiem 
Himmel wie Demonstrationen ein, die nach Durchführung einer 
individuellen Verhältnismäßigkeitsprüfung zugelassen werden 
können. Ausgenommen sind Veranstaltungen, die der Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Da-
seinsfür- und -vorsorge zu dienen bestimmt sind oder der Ver-
sorgung der Bevölkerung dienen (z. B. Wochenmärkte).

 Auch Versammlungen zur Religionsausübung unterbleiben. 
Kirchen, Islam-Verbände und jüdische Verbände haben ent-
sprechende Erklärungen abgegeben.

11. Die Allgemeinverfügung wird nach § 41 Abs. 3 und 4 VwVfG 
NRW öffentlich bekannt gemacht. Sie wird am Tag nach der 
Bekanntmachung im Krefelder Amtsblatt wirksam 

Hinweise
Die Verfügung ist sofort vollziehbar. Eine Klage hat nach § 28 
Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG keine aufschiebende 
Wirkung. Die Verfügung kann beim Fachbereich Sicherheit und 
Ordnung der Stadt Krefeld, Am Hauptbahnhof 5, 47798 Kre-feld, 
Raum 412, während der Öffnungszeiten eingesehen werden.

Begründung
Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit 
weltweit verbreitet. Auch in Deutschland und insbesondere in 
Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche Infektionen.

Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen in 
den vergangenen Tagen und der weiterhin dynamischen Entwick-
lung der SARS-CoV-2 Infektionen ist es erforderlich, weitere - über 
die in den bislang ergangenen Erlassen enthaltenen hinausge-
hende - kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung der 
Ausbreitungsdynamik zu ergreifen und Infektionsketten zu unter-
brechen. Die Maßnahmen sind geeignet, zu einer weiteren Verzö-
gerung der Infektionsdynamik beizutragen und daher erforderlich.

Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 
(Tröpfchen) z. B. durch Husten, Niesen oder teils mild erkrankte 

oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann es leicht zu 
Übertragungen von Mensch-zu-Mensch kommen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastions-
tr. 39, 40213 Düsseldorf erhoben werden.

Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle zu erheben.

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Do-
kumentes an die elektronische Poststelle des Gerichtes erhoben 
werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Stelle versehen sein 
oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem siche-
ren Übermittlungsweg gemäß § 55 a) Absatz 4 VwGO eingereicht 
werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer 
Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingun-
gen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung - ERVV) vom 24.11.2017 (BGBl. I S. 3803).

In Vertretung
Cyprian

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite 
www.justiz.de.
   

BETRETUNGSVERBOT VON TAGES- UND 
NACHTPFLEGEEINRICHTUNGEN IM SINNE DES 
SGB XI, VON TAGESSTRUKTURIERENDEN 
EINRICHTUNGEN DER EINGLIEDERUNGSHILFE
(WERKSTÄTTEN, TAGESSTÄTTEN ODER 
SONSTIGE VERGLEICHBARE ANGEBOTE), 
FÜR EINRICHTUNGEN DER BERUFLICHEN 
REHABILITATION SOWIE VON INTERDISZIPLI-
NÄREN ODER HEILPÄDAGOGISCHEN 
FRÜHFÖRDERSTELLEN, HEILPÄDAGOGISCHEN 
PRAXEN UND AUTISMUSZENTREN ZUR 
VERHINDERUNG DER WEITEREN AUSBREITUNG
VON SARS-COV-2
Nach §§ 28 Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutz-
gesetz - IfSG) vom 20. Juli 2000 (Bundesgesetzblatt I - BGBl. I 
- Seite 1045) in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 
(Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
- GV.NRW. - Seite 602)  und §§ 2 und 3 der Verordnung zur Re-
gelung von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz - 
ZVO-IfSG - vom 28. November 2000 (GV. NRW. S. 482)  in den 
zurzeit geltenden Fassungen erlässt der Oberbürgermeister der 
Stadt Krefeld nachstehende
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 Allgemeinverfügung.

Auf Weisung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) wird angeordnet:

1. Sämtliche Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch, tagesstrukturierenden 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe (Werkstätten, Tages-
stätten oder sonstige vergleichbare Angebote) sowie Einrich-
tungen der beruflichen Rehabilitation haben allen Nutzerin-
nen und Nutzern zunächst bis zum 19.04.2020 den Zutritt zu 
versagen. Dies gilt insbesondere für Bildungseinrichtungen 
für berufsvorbereitende Maßnahmen, die sich an Menschen 
mit Behinderung richten, wie z. B. Berufsbildungswerke, Be-
rufsförderungswerke, berufliche Trainingszentren.

2. Auszunehmen sind Nutzerinnen und Nutzer, die im eigenen 
häuslichen Umfeld untergebracht sind und deren betreuungs- 
oder Pflegepersonal eine unverzichtbare Schlüsselperson ist. 
Die Pflege und/oder Betreuung soll erfolgen, sofern eine pri-
vate Betreuung insbesondere durch Familienangehörige oder 
die Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten und Arbeitsgestaltung 
(bspw. Homeoffice) nicht gewährleistet werden kann.

 Schlüsselpersonen sind Angehörige von Berufsgruppen, de-
ren Tätigkeiten der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung sowie der medizinischen und pflegerischen 
Versorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung zent-
raler Funktionen des öffentlichen Lebens dient. Dazu zählen 
insbesondere:

 Alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesund-
heitsversorgung und der Pflege sowie der Behindertenhilfe, 
Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 
(Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), der 
Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommu-
nikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der 
Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit zentra-
ler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen.

3. Die Unentbehrlichkeit ist der betreffenden Einrichtung ge-
genüber durch eine schriftliche Bestätigung des jeweiligen 
Arbeitgebers oder Dienstvorgesetzten nachzuweisen.

4. Auszunehmen sind weiterhin Nutzerinnen und Nutzer, deren 
pflegerische oder soziale Betreuung für den Zeitraum, in dem 
sie sich normalerweise in einer WfbM aufhalten, nicht sicher-
gestellt ist. Die Träger der WfbM sind angehalten, für die be-
troffenen Personen eine Betreuung im notwendigen Umfang 
sicherzustellen. Sie sollten zu diesem Zweck mit Anbietern 
von Wohneinrichtungen zusammenarbeiten.

5. Auszunehmen sind zudem diejenigen Rehabilitandinnen 
und Rehabilitanden, die einen intensiven und persönlichen 
Betreuungsaufwand benötigen, dem im häuslichen Rahmen 
nicht entsprochen werden kann. Für diese Teilnehmenden 
kann der Elternwunsch bzw. auf Bedarfsmeldung des/der 
Teilnehmenden im Einzelfall nach Entscheidung der Schullei-
tung ein Betreuungsangebot vor Ort in der Einrichtung si-
chergestellt werden. Da dieser Personenkreis zur besonders 
vulnerablen Bevölkerungsgruppe gehört, sind entsprechen-
de Schutzmaßnahmen zu beachten. Zur Flankierung der 
kontaktreduzierenden Maßnahmen kann, soweit möglich, 
das Unterrichtsgeschehen auf virtuelle Lernwelten umge-
stellt und durch die Bildungsträger weiter begleitet werden.

6. Auszunehmen sind darüber hinaus Nutzerinnen und Nutzer 
von Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elften 

Buches Sozialgesetzbuch, deren häusliche Versorgung bei 
Wegfall der teilstationären Pflege und Betreuung glaubhaft 
gefährdet wäre. Über die Gewährung einer Ausnahmerege-
lung entscheidet die Leitung der bisher genutzten Einrich-
tung unter Abwägung der Gesamtumstände – insbesondere 
der erhöhten Gefahr durch das neuartige Corona-Virus SARS-
CoV-2 einerseits und einer drohenden unzureichenden häus-
lichen Versorgung sowie verbesserter Schutzvorkehrungen 
bei einer Reduzierung der Zahl der in der Einrichtung zu ver-
sorgenden Personen andererseits.

7. Die Betretungsverbote unter 1. gelten auch für interdisziplinäre 
oder heilpädagogische Frühförderstellen, heilpädagogische 
Praxen und Autismuszentren, soweit dies nicht medizinisch 
dringend notwendig angezeigt ist. Daneben gelten die Betre-
tungsverbote unter 1. auch für Betreuungsgruppen, die als 
Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne der Anerken-
nungs- und Förderungsverordnung (AnFöV) anerkannt wurden.

8. Zu den Ausnahmen, die unter Ziffern 2 sowie 4 – 7 bestimmt 
sind gilt, dass ein zumutbarer Transport für den Hin- und 
Rückweg sicherzustellen ist, der die derzeit besonderen Risi-
ken durch eine Infektion mit SARS-CoV-2 berücksichtigt.

9. Die Allgemeinverfügung wird nach § 41 Abs. 3 und 4 VwVfG 
NRW öffentlich bekannt gemacht. Sie wird am Tag nach der 
Bekanntmachung im Krefelder Amtsblatt wirksam. 

Hinweise
Die Verfügung ist sofort vollziehbar. Eine Klage hat nach § 28 
Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG keine aufschiebende 
Wirkung. Die Verfügung kann beim Fachbereich Sicherheit und 
Ordnung der Stadt Krefeld, Am Hauptbahnhof 5, 47798 Krefeld, 
Raum 412, während der Öffnungszeiten eingesehen werden.

Begründung:
Allgemein

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit 
weltweit verbreitet. Auch in Deutschland und insbesondere in 
Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche Infektionen.

Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen in 
den vergangenen Tagen und der weiterhin dynamischen Ent-
wicklung der SARS-CoV-2 Infektionen ist es erforderlich, weitere 
kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung - insbe-
sondere Verzögerung - der Ausbreitungsdynamik zu ergreifen 
und Infektionsketten zu unterbrechen.

Durch den vorherrschenden Übertragungsweg van SARS-CoV-2 
(Tröpfchen) z.B. durch Husten, Niesen oder teils mild erkrankte 
oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann es leicht zu 
Übertragungen von Mensch zu Mensch kommen. 

Zu 1:
Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen gehört 
auch eine Beschränkung der Ausbreitung auf der Grundlage von 
§ 28 IfSG in Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des 
Elften Besuches Sozialgesetzbuch sowie tagesstrukturierenden 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe (Werkstätten, Tagesstät-
ten oder sonstige vergleichbare Angebote). Dort bzw. auf dem 
gemeinsamen Transport in die genannten Einrichtungen treten 
insbesondere Menschen, die durch Alter, Vorerkrankung oder 
Behinderung einem besonderen Risiko durch das Corona-Virus 
ausgesetzt sind, in engen Kontakt miteinander.

Hinzu kommt, dass das Einhalten disziplinierter Hygieneketten 
zudem abhängig von der Möglichkeit der Übernahme von (Ei-
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gen-) Verantwortung ist und bei den Nutzerinnen und Nutzern der 
beschriebenen Einrichtungen häufig nicht vorausgesetzt werden 
kann. Damit steigt die Gefahr, dass sich Infektionen innerhalb 
dieser Einrichtungen verbreiten und in die Familien oder Wohn-
gruppen weitergetragen werden. Aus diesen Gründen ist nach 
Abwägung aller Umstände eine allgemeingültige Anordnung er-
forderlich, um eine Verbreitung der Infektion zu verhindern.

Zu 2:
Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die medizinische 
und pflegerische Versorgung der Bevölkerung muss unter Be-
rücksichtigung der Erforderlichkeit der Zugangsbeschränkung zu 
Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch sowie tagesstrukturierenden Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe (Werkstätten, Tagesstätten oder sonstige ver-
gleichbare Angebote) aufrechterhalten werden. Dazu sind Maß-
nahmen zu ergreifen, die geeignet sind, die Arbeitsfähigkeit der 
genannten Personengruppen nicht auf Grund des Betreuungsbe-
darfs ihrer Angehörigen zu beeinträchtigen. Zu den üblichen Be-
treuungszeiten ist daher eine Beaufsichtigung und Betreuung in 
der jeweiligen Einrichtung für Angehörige von Schlüsselpositionen 
sicherzustellen. Der Nachweis der Unentbehrlichkeit ist erforder-
lich, um die Zahl der in den genannten Einrichtungen zu betreu-
enden Menschen so gering wie möglich zu halten, damit einer 
weiteren Verbreitung von SARS-CoV-2 entgegengewirkt werden 
kann. Andernfalls wäre die Maßnahme des Betretungsverbots von 
Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch sowie tagesstrukturierenden Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe (Werkstätten, Tagesstätten oder sonstige ver-
gleichbare Angebote) nicht effektiv, wenn Nutzerinnen und Nutzer 
dieser Einrichtungen dort aufhalten würden.

Zu 3:
Die schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers dient dem Nach-
weis des Betreuungsbedarfs

Zu 4:
Die in den Werkstätten beschäftigten Menschen mit Behinde-
rungen benötigen teilweise den Besuch der Werkstatt als eine 
tagestrukturierende Maßnahme. Selbstverständlich hat der Ge-
fahrschutz auch in Werkstätten höchste Priorität. Die dort beschäf-
tigten behinderten Menschen haben aber auch einen Anspruch 
auf diese Teilhabeleistung. Anders als bei Kindertageseinrichtun-
gen stehen ihnen keine unterhaltspflichtigen Personen zur Seite. 
Hinzu kommt, dass ein Teil der Betreuungspersonen (in den Fa-
milien) hochaltrig ist und schnell überfordert sein kann. Werden 
Werkstätten geschlossen, ist deshalb durch den Träger sicherzu-
stellen, dass zumindest Personen, die auf eine Betreuung ange-
wiesen sind, diese auch erhalten. Die Betreuung kann dabei z. B. 
auch in Zusammenarbeit mit Wohnanbietern geleistet werden.

Zu 5:
Die Nutzerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen gehören auch 
der unter zu 1. Genannten, besonders schutzbedürftigen Perso-
nengruppe an, gleichwohl kann die stabilisierende Wirkung der 
Förderung in den entsprechenden Bildungseinrichtungen nicht 
außer Acht gelassen werden, so dass hier entsprechende Dif-
ferenzierungen im Interesse der Menschen mit Behinderungen 
möglich sein müssen.

Zu 6:
Bei einigen Nutzerinnen und Nutzern ist die Betreuung in einer 
Tages- und Nachtpflegeeinrichtung unverzichtbarer Baustein zur 
Aufrechterhaltung der häuslichen Versorgung. Die pflegenden 
Personen sind oftmals selbst hochaltrig und gesundheitlich vor-
belastet. Ohne die Möglichkeit zur weiteren Nutzung eines Ange-
bots der Tages- und Nachtpflege kann das Risiko einer Überfor-
derung und in der Folge des dauerhaften Zusammenbruchs der 
häuslichen Versorgung nicht ausgeschlossen werden.

Andererseits bestehen ggf. Möglichkeiten, das Infektionsrisiko in 
den Einrichtungen durch die angestrebte Reduzierung der Zahl 
der gleichzeitigen Nutzerinnen und Nutzer zu minimieren. Z. B. 
durch Einzeltransporte in die Einrichtung und wieder zurück in 
die eigene Häuslichkeit oder durch größere räumliche Abstän-
de der Nutzerinnen und Nutzer während der Betreuung in der 
Einrichtung, die durch eine reduzierte Zahl gleichzeitiger Nutze-
rinnen und Nutzer ermöglicht werden. Dies ist durch den Leiter 
der jeweiligen Einrichtung bei seiner Entscheidung über die Aus-
sprache des Betretungsverbots zu berücksichtigen.

Zu 7:
Die Nutzerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen gehören auch 
der unter zu 1. Genannten, besonders schutzbedürftigen Perso-
nengruppe an, weshalb auch hier entsprechende kontaktredu-
zierende Maßnahmen erforderlich sind.

Zu 8:
Den Anforderungen des erhöhten Infektionsschutzes soll wäh-
rend gemeinsamer Hin- und Rückfahrten mehrerer Nutzerinnen 
und Nutzer der Einrichtung durch angemessene Maßnahmen 
Rechnung getragen werden, dazu können insbesondere erhöhte 
Sicherheitsabstände zwischen den Mitfahrenden beitragen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastions-
tr. 39, 40213 Düsseldorf erhoben werden.

Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle zu erheben.

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Do-
kumentes an die elektronische Poststelle des Gerichtes erhoben 
werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Stelle versehen sein 
oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem siche-
ren Übermittlungsweg gemäß § 55 a) Absatz 4 VwGO eingereicht 
werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer 
Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingun-
gen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung - ERVV) vom 24.11.2017 (BGBl. I S. 3803).

In Vertretung
Cyprian

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite 
www.justiz.de.
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